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§ 66 NÖ JVO Erhebungen
 NÖ JVO - NÖ Jagdverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Anspruch auf Schadenersatz für Fegeschäden besteht bei P4anzen, die dem obersten Drittel der Verjüngung

angehören, wenn in einem Umkreis von r = 0,80 m keine ungeschädigte P4anze derselben Baumart und sozialen

Stellung vorhanden ist. In diesem Umkreis einer gefegten P4anze, für die Schadenersatz geltend gemacht wird, kann

keine weitere entschädigt werden.

(2) Für jede solche Pflanze ist zu erheben, ob sie kleiner oder gleich 70 cm, größer als 70 cm und kleiner oder gleich 130

cm oder größer als 130 cm ist.

(3) P4anzen, die als geschädigt erhoben wurden, sind dauerhaft zu markieren. Der Schadenersatzanspruch für eine

geschädigte Pflanze kann nur einmal geltend gemacht werden.
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